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KURZE BEGRÜNDUNG

Mindestens jedes fünfte Kind wird in der Kindheit Opfer sexueller Gewalt1. In einer weltweiten 
Studie aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass mehr als ein Drittel der Befragten im Laufe 
ihrer Kindheit im Internet zu eindeutig sexuellen Handlungen aufgefordert worden war und 
mehr als die Hälfte der Befragten eine Form des sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet erlebt 
hatte2. Obwohl der sexuelle Missbrauch und die sexuelle Ausbeutung von Kindern sowie 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch aufgrund der 2011 verabschiedeten Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern3 in der EU strafbar sind, gelingt es der 
EU nach wie vor nicht, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, wobei das Internet eine 
besondere Herausforderung darstellt.

In diesem Zusammenhang zielt der Kommissionsvorschlag darauf ab, einen klaren und 
harmonisierten Rechtsrahmen für die Prävention und Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet zu schaffen. Die Kommission schlägt die Einrichtung einer 
neuen dezentralen Agentur – des Europäischen Zentrums zur Prävention und Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern (im Folgenden „EU-Zentrum“) – vor, um die Umsetzung 
ihres Vorschlags zu erleichtern und zu unterstützen und zur Beseitigung von Hindernissen für 
den Binnenmarkt beizutragen, insbesondere im Zusammenhang mit den Pflichten der Anbieter, 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet aufzudecken, zu melden und entsprechendes Material 
zu entfernen.

Die übergeordneten Ziele des Vorschlags werden begrüßt, und es ist davon auszugehen, dass 
das EU-Zentrum bei der Umsetzung eine wichtige Rolle spielen kann. Allerdings wird gemäß 
der allgemeinen Haltung zu Dossiers zu dezentralen Agenturen die Auffassung vertreten, dass 
sich der federführende Ausschuss mit den politischen Inhalten des Vorschlags befassen sollte. 

Bei dem Entwurf einer Stellungnahme stehen daher die Bereiche im Mittelpunkt, in denen der 
Haushaltsausschuss Mehrwert bieten kann, d. h. insbesondere Finanzbestimmungen, 
Governance-Bestimmungen und Bestimmungen in Bezug auf die Berichterstattung und 
Bewertung im Sinne einer ordnungsgemäßen parlamentarischen Kontrolle. Der Vorschlag wird 
insbesondere im Vergleich zu dem Bericht Schoepflin von 20194, der Gemeinsamen Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 19. Juli 2012 zu den 
dezentralen Agenturen und dem Gemeinsamen Konzept5 und der Verordnung über die 
Rahmenfinanzregelung für dezentrale Agenturen6 bewertet.

Auswirkungen auf Haushaltsebene und Finanzbestimmungen

Gemäß dem Kommissionsvorschlag soll die Anlaufphase für die Einrichtung des EU-Zentrums 
im Jahr 2025 beginnen und bis 2029 dauern, wobei der Gesamtjahreshaushaltsplan des 
Zentrums im Jahr 2030 bei normalem Betrieb 28,5 Mio. EUR umfassen soll. Das EU-Zentrum 

1 Kampagne „One in Five“, Europarat, 2010-2015.
2 Economist-Impact-Befragung von über 5 000 18- bis 20-Jährigen in 54 Ländern, veröffentlicht im 
Bericht „Global Threat Assessment“ (WeProtect Global Alliance, 2021). 
3 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates.
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_DE.html
5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715 

https://www.coe.int/en/web/children/campaign-materials1
https://www.weprotect.org/economist-impact-global-survey/
https://www.weprotect.org/global-threat-assessment-21/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_DE.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
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würde dann schätzungsweise 113 Mitarbeitende pro Jahr haben. Der Beitrag aus dem EU-
Haushalt soll aus den Zuweisungen für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-27 im 
Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit stammen.

Vorgeschlagen wird eine Reihe von Änderungsanträgen in Kapitel IV des Vorschlags über das 
EU-Zentrum, 

a) um sich gegen die Absicht der Kommission zu wenden, die zusätzlichen Mittel für die 
Agentur in Rubrik 5 durch eine kompensatorische Kürzung der Mittelausstattung des Fonds für 
die innere Sicherheit zu finanzieren,

b) um zu betonen, dass die Agentur mit ihren Aufgaben und Zuständigkeiten entsprechenden 
Mitteln ausgestattet werden und über die notwendige Autonomie bei der Einstellung von 
Vertragsbediensteten verfügen muss, wobei die Erfahrungen aus den anfänglichen 
Personalproblemen der Europäischen Staatsanwaltschaft genutzt werden sollten, was umso 
wichtiger ist, wenn man sich den Finanzbogen zu dem Vorschlag ansieht, in dem die finanzielle 
Unterstützung für Infrastruktur- und Betriebsausgaben wie Miete oder IT (Titel 2) und 
operative Ausgaben (Titel 3) nicht enthalten ist und die Auswirkungen des 
Berichtigungskoeffizienten in den Niederlanden (110,3 im Jahr 2022) auf die Personalausgaben 
(Titel 1) nicht berücksichtigt sind, 

c) um die Kosten im Zusammenhang mit den Kontaktpersonen zu klären, die vom EU-Zentrum 
übernommen werden können,

d) um den Inhalt und das Annahmeverfahren des Einheitlichen Programmplanungsdokuments 
zu klären, das wichtige Dokumente für die Aufstellung, Durchführung und Kontrolle des 
Haushaltsplans des EU-Zentrums enthält.

Governance, parlamentarische Kontrolle und Bewertung

Eingeführt werden auch eine Reihe von Änderungen, um sicherzustellen, dass alle 
Bestimmungen vollständig mit den Grundsätzen des Gemeinsamen Konzepts und der 
Verordnung über die Rahmenfinanzierung in Einklang stehen. 

Dazu gehört die Verlagerung einer Reihe von Aufgaben vom Exekutivausschuss auf den 
Verwaltungsrat und die faktische Aufhebung des Vetorechts der Kommission bei Verwaltungs- 
und Haushaltsentscheidungen. Selbstständigkeit bei Haushalts- und 
Verwaltungsentscheidungen ist ausschlaggebend für die Wirksamkeit der Behörde.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Daher sollte diese Verordnung zum 
reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts beitragen, indem klare, 
einheitliche und ausgewogene Vorschriften 
festgelegt werden, um den sexuellen 
Missbrauch von Kindern wirksam zu 
verhindern und zu bekämpfen und 
gleichzeitig die Grundrechte aller 
betroffenen Parteien zu achten. Da die 
betreffenden Dienste und die zu ihrer 
Erbringung eingesetzten Technologien 
einem raschen Wandel unterliegen, sollte 
die Festlegung dieser Vorschriften 
technologieneutral und zukunftssicher 
erfolgen, um Innovationen nicht zu 
behindern.

(4) Daher sollte diese Verordnung zum 
reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts beitragen, indem klare, 
einheitliche und ausgewogene Vorschriften 
festgelegt werden, um den sexuellen 
Missbrauch von Kindern im Internet 
wirksam zu verhindern und zu bekämpfen 
und gleichzeitig die Grundrechte aller 
betroffenen Parteien zu achten. Da die 
betreffenden Dienste und die zu ihrer 
Erbringung eingesetzten Technologien 
einem raschen Wandel unterliegen, sollte 
die Festlegung dieser Vorschriften 
technologieneutral und zukunftssicher 
erfolgen, um Innovationen nicht zu 
behindern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Angesichts der Auswirkungen auf 
die Rechte der in solchem bekanntem 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
dargestellten Opfer und der Tatsache, dass 
Anbieter von Hostingdiensten diese 
Auswirkungen üblicherweise dadurch 
begrenzen können, dass sie dafür sorgen, 
dass das Material in ihren Diensten nicht 
mehr verfügbar ist, sollten diese Anbieter 
Opfer, die die Entfernung oder Sperrung 
des betreffenden Materials beantragen, 
unterstützen. Dabei sollte diese 
Unterstützung auf das Maß beschränkt 
bleiben, das unter den gegebenen 
Umständen nach vernünftigem Ermessen 
verlangt werden kann, wobei Faktoren wie 
Inhalt und Umfang des Ersuchens, die 
notwendigen Schritte zum Auffinden des 
betreffenden bekannten Materials über 
sexuellen Kindesmissbrauch und die dem 
Anbieter zur Verfügung stehenden Mittel 
zu berücksichtigen sind. Die Unterstützung 

(36) Angesichts der Auswirkungen auf 
die Rechte der in solchem bekanntem 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
dargestellten Opfer und der Tatsache, dass 
Anbieter von Hostingdiensten diese 
Auswirkungen üblicherweise dadurch 
begrenzen können, dass sie dafür sorgen, 
dass das Material in ihren Diensten nicht 
mehr verfügbar ist, sollten diese Anbieter 
Opfer, die die Entfernung oder Sperrung 
des betreffenden Materials beantragen, 
zeitnah unterstützen. Dabei sollte diese 
Unterstützung auf das Maß beschränkt 
bleiben, das unter den gegebenen 
Umständen nach vernünftigem Ermessen 
verlangt werden kann, wobei Faktoren wie 
Inhalt und Umfang des Ersuchens, die 
notwendigen Schritte zum Auffinden des 
betreffenden bekannten Materials über 
sexuellen Kindesmissbrauch und die dem 
Anbieter zur Verfügung stehenden Mittel 
zu berücksichtigen sind. Die Unterstützung 
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könnte beispielsweise in Hilfe beim 
Auffinden des Materials, bei der 
Durchführung von Kontrollen und der 
Entfernung des Materials bzw. der 
Sperrung des Zugangs dazu bestehen. Da 
die Durchführung der für eine solche 
Entfernung oder Sperrung erforderlichen 
Tätigkeiten schmerzhaft oder sogar 
traumatisch und komplex sein kann, sollten 
die Opfer auch das Recht auf 
entsprechende Unterstützung vonseiten des 
EU-Zentrums über die 
Koordinierungsbehörden haben.

könnte beispielsweise in Hilfe beim 
Auffinden des Materials, bei der 
Durchführung von Kontrollen und der 
Entfernung des Materials bzw. der 
Sperrung des Zugangs dazu bestehen. Da 
die Durchführung der für eine solche 
Entfernung oder Sperrung erforderlichen 
Tätigkeiten schmerzhaft oder sogar 
traumatisch und komplex sein kann, sollten 
die Opfer auch das Recht auf 
entsprechende Unterstützung vonseiten des 
EU-Zentrums über die 
Koordinierungsbehörden haben.  

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Um die Durchführung dieser 
Verordnung zu unterstützen und zur 
Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen, 
sollte das EU-Zentrum als zentraler 
Vermittler fungieren und eine Reihe 
spezifischer Aufgaben wahrnehmen. Die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben erfordert 
starke Garantien in Bezug auf die 
Unabhängigkeit, insbesondere seitens der 
Strafverfolgungsbehörden, sowie eine 
Verwaltungsstruktur, mit der die wirksame, 
effiziente und kohärente Erfüllung seiner 
verschiedenen Aufgaben gewährleistet ist, 
und eine Rechtspersönlichkeit, damit es 
wirksam mit allen relevanten 
Interessenträgern interagieren kann. Es 
sollte daher als dezentrale Agentur der 
Union eingerichtet werden.

(59) Um die Durchführung dieser 
Verordnung zu unterstützen und zur 
Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen, 
sollte das EU-Zentrum als zentraler 
Vermittler fungieren und eine Reihe 
spezifischer Aufgaben wahrnehmen. Die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben erfordert 
starke Garantien in Bezug auf die 
Unabhängigkeit, insbesondere seitens der 
Strafverfolgungsbehörden, eine 
Verwaltungsstruktur, mit der die wirksame, 
effiziente und kohärente Erfüllung seiner 
verschiedenen Aufgaben gewährleistet ist, 
eine Rechtspersönlichkeit, damit es 
wirksam mit allen relevanten 
Interessenträgern interagieren kann, und 
einen eigenständigen Haushaltsplan. Es 
sollte daher als dezentrale Agentur der 
Union eingerichtet werden und mit den 
erforderlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen ausgestattet 
werden, um die Ziele, Aufgaben und 
Zuständigkeiten zu erfüllen, die ihm im 
Rahmen dieser Verordnung zugewiesen 
werden, einschließlich der Ausgaben für 
die Bereitstellung von Technologien und 
der Kosten im Zusammenhang mit der 



AD\1281107DE.docx 7/36 PE740.759v03-00

DE

Analyse von Datenstichproben für 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen. Es sollte hauptsächlich aus 
einem Beitrag aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Union 
finanziert werden, wobei die 
erforderlichen Mittel ausschließlich aus 
nicht ausgeschöpften Spielräumen 
innerhalb der entsprechenden Rubrik des 
Mehrjährigen Finanzrahmens und/oder 
aus der Inanspruchnahme der 
einschlägigen besonderen Instrumente 
stammen. Damit die Agentur flexibel auf 
personelle Bedürfnisse reagieren kann, ist 
es insbesondere angebracht, dass sie bei 
der Einstellung von Vertragsbediensteten 
selbstständig handelt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Angesichts der wichtigen Rolle des EU-
Zentrums bei der Durchführung der 
Verordnung und da die 
Übergangsverordnung am 3. August 2024 
abläuft, sollte das EU-Zentrum seine 
Tätigkeiten so bald wie möglich 
aufnehmen. Die Kommission sollte 
angemessene Ressourcen für die rasche 
Einrichtung und Inbetriebnahme des EU-
Zentrums bereitstellen und angemessene 
Unterstützung leisten, unter anderem 
durch die Entsendung von Personal, 
damit das EU-Zentrum rechtzeitig, 
spätestens jedoch drei Jahre nach 
Annahme dieser Verordnung, seinen 
normalen Betrieb aufnehmen kann.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 66
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(66) Um zur wirksamen Anwendung 
dieser Verordnung und zum Schutz der 
Rechte der Opfer beizutragen, sollte das 
EU-Zentrum in der Lage sein, Opfer auf 
Verlangen zu unterstützen und den 
zuständigen Behörden anhand der 
entsprechenden Indikatoren bei der 
Durchsuchung von Hostingdiensten auf die 
Verbreitung von bekanntem, öffentlich 
zugänglichem Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch zu helfen. Ermittelt das 
EU-Zentrum nach einer solchen Suche 
entsprechendes Material, sollte es auch in 
der Lage sein, vom Anbieter des 
betreffenden Hostingdiensts die Entfernung 
des einschlägigen Materials bzw. die 
Sperrung des Zugangs dazu zu verlangen, 
da der Anbieter möglicherweise keine 
Kenntnis davon hat und auf freiwilliger 
Basis zur Entfernung bzw. Sperrung bereit 
ist.

(66) Um zur wirksamen Anwendung 
dieser Verordnung und zum Schutz der 
Rechte der Opfer beizutragen, sollte das 
EU-Zentrum in der Lage sein, Opfer auf 
Verlangen zu unterstützen und den 
zuständigen Behörden anhand der 
entsprechenden Indikatoren bei der 
Durchsuchung von Hostingdiensten auf die 
Verbreitung von bekanntem, öffentlich 
zugänglichem Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch zu helfen. Ermittelt das 
EU-Zentrum nach einer solchen Suche 
entsprechendes Material, sollte es auch in 
der Lage sein, vom Anbieter des 
betreffenden Hostingdiensts die 
schnellstmögliche Entfernung des 
einschlägigen Materials bzw. die 
schnellstmögliche Sperrung des Zugangs 
dazu zu verlangen, da der Anbieter 
möglicherweise keine Kenntnis davon hat 
und auf freiwilliger Basis zur Entfernung 
bzw. Sperrung bereit ist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70a) Aus dem Unionshaushalt sollten 
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, 
um für ein hohes Maß an Unterstützung 
und Schutz für Kinder, die Opfer von 
sexuellem Missbrauch geworden sind, zu 
sorgen, unter anderem durch 
ausreichende Mittel in eigens dafür 
vorgesehenen Finanzierungsprogrammen 
und durch die Förderung innovativer 
Lösungen zur Verbesserung der Qualität 
und Zugänglichkeit der benötigten 
Dienstleistungen. Die einschlägigen 
Programme des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens sollten ausreichende 
finanzielle und personelle Ressourcen 
umfassen, damit ausreichende 
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Finanzmittel für einen angemessenen 
Beitrag der EU zur ordnungsgemäßen 
Umsetzung sichergestellt sind.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kosten, die dem EU-Zentrum für die 
Durchführung dieser Analyse entstehen, 
sind vom ersuchenden Anbieter zu tragen. 
Handelt es sich bei dem Anbieter jedoch 
um ein Kleinstunternehmen oder ein 
kleines oder mittleres Unternehmen, 
werden die Kosten vom EU-Zentrum 
getragen, sofern das Ersuchen nach 
vernünftigem Ermessen zur Unterstützung 
der Risikobewertung erforderlich ist.

Die Kosten, die dem EU-Zentrum für die 
Durchführung dieser Analyse entstehen, 
sind vom ersuchenden Anbieter zu tragen. 
Handelt es sich bei dem Anbieter jedoch 
um ein Kleinstunternehmen oder ein 
kleines oder mittleres Unternehmen, 
werden die Kosten vom EU-Zentrum 
getragen, sofern das Ersuchen nach 
vernünftigem Ermessen zur Unterstützung 
der Risikobewertung erforderlich ist und 
im Einklang mit den verfügbaren 
Haushaltsmitteln steht. Die Anträge 
dürfen diesen Unternehmen weder einen 
administrativen noch einen 
wirtschaftlichen Aufwand verursachen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 86 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung um die erforderlichen 
detaillierten Vorschriften über die 
Festlegung und Anlastung dieser Kosten 
und die Anwendung der 
Ausnahmeregelung für 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen zu ergänzen.

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 86 
schnellstmöglich delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Verordnung um die 
erforderlichen detaillierten Vorschriften 
über die Festlegung und Anlastung dieser 
Kosten und die Anwendung der 
Ausnahmeregelung für 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen zu ergänzen.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten 
leisten Personen mit Wohnsitz in der 
Union auf Antrag angemessene 
Unterstützung, wenn diese versuchen, 
bestimmte bekannte Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs, in denen sie 
zu sehen sind, durch den Anbieter 
entfernen oder den Zugang dazu sperren zu 
lassen.

(1) Anbieter von Hostingdiensten 
leisten Personen mit Wohnsitz in der 
Union auf Antrag zeitnah angemessene 
Unterstützung, wenn diese versuchen, 
bestimmte bekannte Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs, in denen sie 
zu sehen sind, durch den Anbieter 
entfernen oder den Zugang dazu sperren zu 
lassen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Unterstützung der Kommission bei 
der Ausarbeitung der in Artikel 3 Absatz 8, 
Artikel 4 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 11 genannten Leitlinien, unter 
anderem durch die Erhebung und 
Bereitstellung einschlägiger Informationen, 
Fachkenntnisse und bewährter Verfahren 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
des Technologieausschusses gemäß 
Artikel 66;

a) Unterstützung der Kommission bei 
der Ausarbeitung der in Artikel 3 Absatz 6, 
Artikel 4 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 11 genannten Leitlinien, unter 
anderem durch die Erhebung und 
Bereitstellung einschlägiger Informationen, 
Fachkenntnisse und bewährter Verfahren 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
des Technologieausschusses gemäß 
Artikel 66;

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Werden Kontaktpersonen zum EU-
Zentrum abgeordnet, übernimmt dieses 
die Kosten für die Bereitstellung der 
erforderlichen Räumlichkeiten innerhalb 
des Gebäudes und eine angemessene 

(4) Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Benennung der Kontaktpersonen und 
der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen, 
werden von der Koordinierungsbehörde 
getragen, die sie benannt hat. Werden 
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Unterstützung der Kontaktpersonen bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben. Alle 
sonstigen Kosten, die im Zusammenhang 
mit der Benennung der Kontaktpersonen 
und der Erfüllung ihrer Aufgaben 
entstehen, werden von der 
Koordinierungsbehörde getragen, die sie 
benannt hat.

Kontaktpersonen zum EU-Zentrum 
abgeordnet, übernimmt dieses die Kosten 
für Büroflächen innerhalb des Gebäudes 
und eine angemessene Ausrüstung für sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der Zuständigkeiten des 
Exekutivdirektors sorgt das EU-Zentrum 
für größtmögliche Effizienz, indem es 
seine Verwaltungsaufgaben, 
einschließlich der Aufgaben im 
Zusammenhang mit der 
Personalverwaltung, der 
Informationstechnologie (IT) und dem 
Haushaltsvollzug, mit Europol teilt.

entfällt

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 53 – Absatz 3 – Unterabsatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der Zuständigkeiten des 
Exekutivdirektors sorgt das EU-Zentrum 
für größtmögliche Effizienz, indem es 
seine Unterstützungsfunktionen, 
einschließlich der Finanz- und 
Personalverwaltung sowie der IT-Dienste, 
mit Europol teilt.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 2 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dem Verwaltungsrat gehört auch ein vom 
Europäischen Parlament benannter 
unabhängiger Sachverständiger als 
Beobachter an, der nicht stimmberechtigt 
ist.

Dem Verwaltungsrat gehört auch ein vom 
Europäischen Parlament benannter 
unabhängiger Sachverständiger als 
Beobachter an, der stimmberechtigt ist.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) den Entwurf des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments gemäß 
Artikel 66a anzunehmen, bevor er der 
Kommission zur Stellungnahme vorgelegt 
wird;

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) nach Einholung der 
Stellungnahme der Kommission das 
einheitliche Programmplanungsdokument 
der Agentur mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der nach Artikel 56 
stimmberechtigten Mitglieder 
anzunehmen;

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ac) mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder 
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den jährlichen Haushaltsplan des EU-
Zentrums zu beschließen und andere 
Aufgaben in Bezug auf den 
Haushaltsplan des EU-Zentrums 
wahrzunehmen;

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ad) mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder 
einen konsolidierten Jahresbericht über 
die Tätigkeiten des EU-Zentrums, 
einschließlich eines Überblicks über die 
Erfüllung seiner Aufgaben, zu bewerten 
und anzunehmen und ihn bis zum 1. Juli 
eines jeden Jahres dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, der Kommission und 
dem Rechnungshof zu übermitteln sowie 
den konsolidierten Jahresbericht über die 
Tätigkeiten zu veröffentlichen;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ae) eine Betrugsbekämpfungsstrategie 
anzunehmen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Betrugsrisiken steht, 
und zwar unter Berücksichtigung der 
Kosten und des Nutzens der zu 
ergreifenden Maßnahmen, einer Strategie 
für Effizienzgewinne und Synergien mit 
anderen dezentralen Agenturen und 
Einrichtungen der Union, einer Strategie 
für die Zusammenarbeit mit Drittländern 
und/oder internationalen Organisationen 
sowie einer Strategie für das 
organisatorische Management und die 



PE740.759v03-00 14/36 AD\1281107DE.docx

DE

internen Kontrollsysteme;

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

af) in Bezug auf das Personal des EU-
Zentrums die Befugnisse auszuüben, die 
der Anstellungsbehörde im Statut und der 
zum Abschluss von Dienstverträgen 
ermächtigten Behörde in den 
Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten1a übertragen 
werden (im Folgenden „Befugnisse der 
Anstellungsbehörde“); 
__________________
1a Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) 
Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 
1968 zur Festlegung des Statuts der 
Beamten der Europäischen 
Gemeinschaften und der 
Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften sowie zur Einführung 
von Sondermaßnahmen, die 
vorübergehend auf die Beamten der 
Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 
vom 4.3.1968, S. 1).

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ag) geeignete 
Durchführungsbestimmungen zum Statut 
der Beamten und zu den 
Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten im Einklang mit 
Artikel 110 Absatz 2 des Statuts 
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anzunehmen;

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ah) den Exekutivdirektor gemäß 
Artikel 65 zu ernennen und des Amtes zu 
entheben;

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ai) einen Rechnungsführer zu 
ernennen, bei dem es sich um den 
Rechnungsführer der Kommission 
handeln kann, für den das Statut und die 
Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten gelten und der bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
vollkommen unabhängig ist;

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a j (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aj) die für das EU-Zentrum geltende 
Finanzregelung anzunehmen;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a k (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ak) sämtliche Beschlüsse über die 
Schaffung sowie, falls notwendig, 
Änderung der internen Strukturen des 
EU-Zentrums zu fassen;

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a l (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

al) einen Datenschutzbeauftragten zu 
ernennen; 

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Buchstabe a m (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

am) nach Anhörung des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten interne 
Leitlinien zur näheren Festlegung der 
Verfahren für die Verarbeitung von 
Informationen gemäß Artikel 51 zu 
erlassen;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In Bezug auf die in Absatz 2 
Buchstaben g und h dieses Artikels 
genannten Befugnisse nimmt der 
Verwaltungsrat gemäß Artikel 110 
Absatz 2 des Statuts einen Beschluss auf 
der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des 
Statuts und Artikel 6 der 
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Beschäftigungsbedingungen an, mit dem 
die maßgeblichen Befugnisse der 
Anstellungsbehörde auf den 
Exekutivdirektor übertragen werden. Der 
Exekutivdirektor kann diese Befugnisse 
weiterübertragen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Bei außergewöhnlichen 
Umständen kann der Verwaltungsrat 
beschließen, die Übertragung der 
Befugnisse der Anstellungsbehörde auf 
den Exekutivdirektor sowie von diesem 
vorgenommene Weiterübertragungen von 
Befugnissen vorübergehend auszusetzen 
und die Befugnisse selbst auszuüben oder 
sie einem seiner Mitglieder oder einem 
anderen Bediensteten als dem 
Exekutivdirektor zu übertragen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 60 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Jedes Mitglied verfügt über eine 
Stimme. Bei Abwesenheit eines Mitglieds 
ist sein Stellvertreter berechtigt, dessen 
Stimmrecht auszuüben.

(2) Jedes Mitglied verfügt über eine 
Stimme. Bei Abwesenheit eines Mitglieds 
ist sein Stellvertreter berechtigt, dessen 
Stimmrecht auszuüben. Der Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende 
nehmen an der Abstimmung teil.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 61 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Exekutivausschuss setzt sich aus dem 
Vorsitzenden und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats, zwei 
weiteren Mitgliedern, die vom 
Verwaltungsrat aus dem Kreis seiner 
stimmberechtigten Mitglieder ernannt 
werden, und den beiden Vertretern der 
Kommission im Verwaltungsrat 
zusammen. Der Vorsitzende des 
Verwaltungsrats ist auch der Vorsitzende 
des Exekutivausschusses.

Der Exekutivausschuss setzt sich aus dem 
Vorsitzenden und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats, zwei 
weiteren Mitgliedern, die vom 
Verwaltungsrat aus dem Kreis seiner 
Mitglieder ernannt werden, und einem 
Vertreter der Kommission im 
Verwaltungsrat zusammen. Der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats ist auch 
der Vorsitzende des Exekutivausschusses.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 61 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Exekutivdirektor nimmt ohne 
Stimmrecht an den Sitzungen des 
Exekutivausschusses teil.

Der Exekutivdirektor nimmt ohne 
Stimmrecht an den Sitzungen des 
Exekutivausschusses teil. Der 
Exekutivausschuss kann weitere 
Beobachter zur Teilnahme an seinen 
Sitzungen einladen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 61 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des 
Exekutivausschusses beträgt vier Jahre. In 
den zwölf Monaten vor Ablauf der 
vierjährigen Amtszeit des Vorsitzenden 
und der fünf Mitglieder des 
Exekutivausschusses nimmt der 
Verwaltungsrat oder ein kleinerer 
Ausschuss, der aus den Reihen der 
Mitglieder des Verwaltungsrats 
ausgewählt wird und auch einen Vertreter 
der Kommission umfasst, eine Bewertung 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des 
Exekutivausschusses beträgt vier Jahre.
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der Leistung des Exekutivausschusses 
vor. Im Rahmen der Bewertung werden 
die Leistungen der Mitglieder des 
Exekutivausschusses ebenso 
berücksichtigt wie die künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
EU-Zentrums. Auf der Grundlage der 
Bewertung kann der Verwaltungsrat seine 
Amtszeit einmal verlängern.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Exekutivausschuss ist für die 
allgemeine Planung und die Ausführung 
der dem EU-Zentrum gemäß Artikel 43 
übertragenen Aufgaben verantwortlich. 
Er erlässt alle Beschlüsse des EU-
Zentrums mit Ausnahme der Beschlüsse, 
die gemäß Artikel 57 vom Verwaltungsrat 
zu erlassen sind.

(1) Der Exekutivausschuss

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Buchstabe a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) beschließt über die 
Angelegenheiten, die in der nach 
Artikel 68 erlassenen Finanzregelung 
vorgesehen und nach dieser Verordnung 
nicht dem Verwaltungsrat vorbehalten 
sind;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Buchstabe b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) führt angemessene 
Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen 
und Empfehlungen von Berichten über 
interne oder externe Prüfungen und von 
internen und externen Evaluierungen 
sowie von Untersuchungen des OLAF 
und der EUStA durch;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) überwacht und beaufsichtigt 
unbeschadet der Zuständigkeiten des 
Exekutivdirektors nach Artikel 64 die 
Umsetzung der Beschlüsse des 
Verwaltungsrats im Hinblick auf eine 
verstärkte Aufsicht über die Verwaltung 
und Haushaltsführung;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Buchstabe d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) erlässt Vorschriften zur 
Vermeidung und Bewältigung von 
Interessenkonflikten in Bezug auf seine 
Mitglieder;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 1 – Buchstabe e (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) nimmt seine Geschäftsordnung an.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In Bezug auf die in Absatz 2 
Buchstaben g und h genannten 
Befugnisse nimmt der Exekutivausschuss 
gemäß Artikel 110 Absatz 2 des Statuts 
einen Beschluss auf der Grundlage von 
Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und 
Artikel 6 der Beschäftigungsbedingungen 
an, mit dem die maßgeblichen Befugnisse 
der Anstellungsbehörde auf den 
Exekutivdirektor übertragen werden. Der 
Exekutivdirektor kann diese Befugnisse 
weiterübertragen.

entfällt

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 62 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei außergewöhnlichen 
Umständen kann der Exekutivausschuss 
durch Beschluss die Übertragung der 
Befugnisse der Anstellungsbehörde auf 
den Exekutivdirektor sowie von diesem 

entfällt
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vorgenommene Weiterübertragungen von 
Befugnissen vorübergehend aussetzen 
und die Befugnisse selbst ausüben oder 
sie einem seiner Mitglieder oder einem 
anderen Bediensteten als dem 
Exekutivdirektor übertragen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 63 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vertreter der Kommission sind 
stimmberechtigt, wenn Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit Artikel 62 
Absatz 2 Buchstaben a bis l und p erörtert 
und entschieden werden. Für die Zwecke 
der in Artikel 62 Absatz 2 Buchstaben f 
und g genannten Beschlüsse verfügen die 
Vertreter der Kommission über je eine 
Stimme. Die in Artikel 62 Absatz 2 
Buchstaben b bis e und h bis l sowie p 
genannten Beschlüsse können nur gefasst 
werden, wenn die Vertreter der 
Kommission ein positives Votum abgeben. 
Für die Zwecke der in Artikel 62 Absatz 2 
Buchstabe a genannten Beschlüsse ist die 
Zustimmung der Vertreter der 
Kommission nur für diejenigen Elemente 
des Beschlusses erforderlich, die nicht mit 
dem jährlichen und mehrjährigen 
Arbeitsprogramm des EU-Zentrums 
zusammenhängen.

entfällt

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unbeschadet der Befugnisse der 
Kommission, des Verwaltungsrats und des 
Exekutivausschusses ist der 
Exekutivdirektor bei der Erfüllung seiner 
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Pflichten unabhängig und darf 
Weisungen von Regierungen oder 
sonstigen Stellen weder einholen noch 
entgegennehmen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Ausarbeitung des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments und dessen 
Vorlage beim Exekutivausschuss nach 
Konsultation der Kommission;

d) die Ausarbeitung des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments und dessen 
Vorlage beim Verwaltungsrat nach 
Konsultation der Kommission;

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Umsetzung des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments und die 
Berichterstattung über seine Umsetzung 
gegenüber dem Exekutivausschuss;

e) die Umsetzung des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments und die 
Berichterstattung über seine Umsetzung 
gegenüber dem Verwaltungsrat;

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Ausarbeitung des konsolidierten 
Jahresberichts über die Tätigkeiten des EU-
Zentrums und dessen Vorlage beim 
Exekutivausschuss zur Bewertung und 
Annahme;

f) die Ausarbeitung des konsolidierten 
Jahresberichts über die Tätigkeiten des EU-
Zentrums und dessen Vorlage beim 
Verwaltungsrat zur Bewertung und 
Annahme;
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Ausarbeitung einer 
Betrugsbekämpfungsstrategie, einer 
Strategie für Effizienzgewinne und 
Synergien, einer Strategie für die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und/oder 
internationalen Organisationen sowie einer 
Strategie für das organisatorische 
Management und die internen 
Kontrollsysteme für das EU-Zentrum und 
deren Vorlage beim Exekutivausschuss 
zur Genehmigung;

i) die Ausarbeitung einer 
Betrugsbekämpfungsstrategie, einer 
Strategie für Effizienzgewinne und 
Synergien, einer Strategie für die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und/oder 
internationalen Organisationen sowie einer 
Strategie für das organisatorische 
Management und die internen 
Kontrollsysteme für das EU-Zentrum und 
deren Vorlage beim Verwaltungsrat zur 
Genehmigung;

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) die Durchführung des 
Jahresarbeitsprogramms des EU-Zentrums 
unter der Kontrolle des 
Exekutivausschusses;

m) die Durchführung des 
Jahresarbeitsprogramms des EU-Zentrums 
unter der Kontrolle des Verwaltungsrats;

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 64 – Absatz 4 – Buchstabe p a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

pa) die Unterzeichnung der in 
Artikel 53 Absatz 3 und Artikel 54 
Absatz 2 genannten Vereinbarungen nach 
Unterrichtung des Verwaltungsrats.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 64 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände kann der Exekutivdirektor 
beschließen, einen oder mehrere 
Bedienstete in einem anderen Mitgliedstaat 
anzusiedeln, damit die Aufgaben des EU-
Zentrums effizienter, wirksamer und 
kohärenter erfüllt werden können. Bevor 
der Exekutivdirektor beschließt, eine 
Außenstelle einzurichten, holt er die 
Zustimmung der Kommission, des 
Verwaltungsrats und des betreffenden 
Mitgliedstaats ein. Der Beschluss stützt 
sich auf eine angemessene Kosten-Nutzen-
Analyse, aus der insbesondere der 
Mehrwert eines solchen Beschlusses 
hervorgeht, und legt den Umfang der in der 
Außenstelle durchzuführenden Tätigkeiten 
so fest, dass unnötige Kosten und 
Doppelarbeit bei den Verwaltungsaufgaben 
des EU-Zentrums vermieden werden. Mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. den 
betreffenden Mitgliedstaaten kann ein 
Sitzabkommen geschlossen werden.

(5) Bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände kann der Exekutivdirektor 
beschließen, einen oder mehrere 
Bedienstete in einem anderen Mitgliedstaat 
anzusiedeln, damit die Aufgaben des EU-
Zentrums gemäß den Grundsätzen der 
verantwortungsvollen Verwaltung 
effizienter, wirksamer und kohärenter 
erfüllt werden können. Bevor der 
Exekutivdirektor beschließt, eine 
Außenstelle einzurichten, holt er die 
Zustimmung der Kommission, des 
Verwaltungsrats und des betreffenden 
Mitgliedstaats ein. Der Beschluss stützt 
sich auf eine angemessene Kosten-Nutzen-
Analyse, aus der insbesondere der 
Mehrwert eines solchen Beschlusses 
hervorgeht, und legt den Umfang der in der 
Außenstelle durchzuführenden Tätigkeiten 
so fest, dass unnötige Kosten und 
Doppelarbeit bei den Verwaltungsaufgaben 
des EU-Zentrums vermieden werden. Mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. den 
betreffenden Mitgliedstaaten kann ein 
Sitzabkommen geschlossen werden.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Ernennung des 
Exekutivdirektors erfolgt durch den 
Exekutivausschuss auf der Grundlage 
einer Liste von Kandidaten, die die 
Kommission im Anschluss an ein offenes 
und transparentes Auswahlverfahren 
vorschlägt.

(2) Der Exekutivdirektor wird vom 
Verwaltungsrat aus einer Liste von 
Kandidaten ernannt, die die Kommission 
nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments im Anschluss an ein offenes 
und transparentes Auswahlverfahren 
vorschlägt. Bei der Erstellung der 
Kandidatenliste sorgt die Kommission für 
eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter.
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für den Abschluss des Vertrags mit 
dem Exekutivdirektor wird das EU-
Zentrum durch den Vorsitzenden des 
Exekutivausschusses vertreten.

(3) Für den Abschluss des Vertrags mit 
dem Exekutivdirektor wird das EU-
Zentrum durch den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats vertreten.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Exekutivausschuss kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 3 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens 
fünf Jahre verlängern.

(5) Der Verwaltungsrat kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 3 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens 
fünf Jahre verlängern.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 65 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der Exekutivdirektor kann nur auf 
Beschluss des Exekutivausschusses auf 
Vorschlag der Kommission entlassen 
werden.

(7) Der Exekutivdirektor kann nur auf 
Beschluss des Verwaltungsrats auf 
Vorschlag der Kommission entlassen 
werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verfahren für die Ernennung (2) Die Verfahren für die Ernennung 



AD\1281107DE.docx 27/36 PE740.759v03-00

DE

der Mitglieder des Technologieausschusses 
und seine Arbeitsweise werden in der 
Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 
festgelegt und veröffentlicht.

der Mitglieder des Technologieausschusses 
und seine Arbeitsweise werden in der 
Geschäftsordnung des Verwaltungsrats 
näher festgelegt und veröffentlicht. Vor 
der Ernennung der Mitglieder des 
Technologieausschusses konsultiert der 
Verwaltungsrat zunächst das Europäische 
Parlament.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Erfüllt ein Mitglied nicht mehr das 
Kriterium der Unabhängigkeit, so setzt es 
den Verwaltungsrat hiervon in Kenntnis. 
Anderenfalls kann der Verwaltungsrat auf 
Vorschlag von mindestens einem Drittel 
seiner Mitglieder oder der Kommission 
einen Mangel an Unabhängigkeit 
feststellen und die Ernennung der 
betreffenden Person widerrufen. Der 
Verwaltungsrat ernennt nach dem für 
ordentliche Mitglieder geltenden Verfahren 
ein neues Mitglied für die noch 
verbleibende Amtszeit.

(4) Erfüllt ein Mitglied nicht mehr das 
Kriterium der Unabhängigkeit, so setzt es 
den Verwaltungsrat hiervon in Kenntnis. 
Alternativ dazu kann der Verwaltungsrat 
auf Vorschlag mindestens eines Drittels 
seiner Mitglieder oder der Kommission 
erklären, dass die Unabhängigkeit nicht 
gegeben ist, und die Ernennung der 
betreffenden Person widerrufen. Der 
Verwaltungsrat ernennt nach dem für 
ordentliche Mitglieder geltenden Verfahren 
ein neues Mitglied für die noch 
verbleibende Amtszeit.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 6 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Erstellung eines jährlichen 
Tätigkeitsberichts für den 
Exekutivdirektor im Rahmen des 
konsolidierten jährlichen 
Tätigkeitsberichts.
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 66a
Einheitliches 

Programmplanungsdokument
(1) Bis zum 30. November jedes 
Jahres nimmt der Verwaltungsrat auf der 
Grundlage eines vom Exekutivdirektor 
vorgelegten Entwurfs nach Anhörung des 
Technologieausschusses, unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme der 
Kommission und – in Bezug auf die 
Mehrjahresprogrammplanung – nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments 
einen Entwurf des einheitlichen 
Programmplanungsdokuments an, das die 
Mehrjahres- und 
Jahresprogrammplanung sowie sämtliche 
in Artikel 32 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/715 der Kommission 
aufgeführte Unterlagen enthält. 
Beschließt der Verwaltungsrat, Teile der 
Stellungnahme der Kommission oder des 
Technologieausschusses nicht zu 
berücksichtigen, so hat er eine 
ausführliche Begründung vorzulegen. Die 
Verpflichtung, eine ausführliche 
Begründung vorzulegen, gilt auch für die 
vom Europäischen Parlament bei seiner 
Konsultation vorgebrachten Punkte. Der 
Verwaltungsrat leitet das einheitliche 
Programmplanungsdokument bis zum 
31. Januar des Folgejahres an das 
Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission weiter. Das einheitliche 
Programmplanungsdokument wird nach 
der endgültigen Feststellung des 
Gesamthaushaltsplans endgültig und ist 
erforderlichenfalls entsprechend 
anzupassen.
(2) Das jährliche Arbeitsprogramm 
umfasst die genauen Ziele und die 
erwarteten Ergebnisse einschließlich 
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Leistungsindikatoren. Es enthält ferner 
eine Beschreibung der zu finanzierenden 
Maßnahmen sowie Angaben zur Höhe der 
für die einzelnen Maßnahmen 
vorgesehenen finanziellen und 
personellen Ressourcen gemäß den 
Grundsätzen der tätigkeitsbezogenen 
Aufstellung des Haushaltsplans und des 
maßnahmenbezogenen Managements. 
Das Jahresarbeitsprogramm steht mit 
dem mehrjährigen Arbeitsprogramm nach 
Absatz 4 dieses Artikels im Einklang. Im 
Jahresarbeitsprogramm ist klar 
anzugeben, welche Aufgaben im 
Vergleich zum vorigen Haushaltsjahr 
hinzugefügt, geändert oder gestrichen 
wurden. Die jährliche oder mehrjährige 
Programmplanung enthält die in 
Artikel 50 Absatz 3 genannten 
Informationen über die von der Agentur 
geplanten Forschungsarbeiten, 
Erhebungen und Studien.
(3) Der Verwaltungsrat ändert das 
verabschiedete Jahresarbeitsprogramm, 
wenn der Agentur eine neue Aufgabe 
übertragen wird. Wesentliche 
Änderungen des jährlichen 
Arbeitsprogramms werden nach 
demselben Verfahren angenommen wie 
das ursprüngliche jährliche 
Arbeitsprogramm. Der Verwaltungsrat 
kann die Befugnis zur Vornahme nicht 
wesentlicher Änderungen am 
Jahresarbeitsprogramm dem 
Exekutivdirektor übertragen.
(4) Im mehrjährigen 
Arbeitsprogramm wird die strategische 
Gesamtplanung einschließlich Zielen, 
erwarteten Ergebnissen und 
Leistungsindikatoren festgelegt. Es 
umfasst auch die Ressourcenplanung, 
insbesondere die Mehrjahreshaushalts- 
und -personalplanung. Die 
Ressourcenplanung wird jährlich 
aktualisiert. Die strategische 
Programmplanung wird bei Bedarf 
aktualisiert, insbesondere zur 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
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Bewertung nach Artikel 85.
(5) Das mehrjährige 
Arbeitsprogramm und das 
Jahresarbeitsprogramm werden im 
Einklang mit Artikel 32 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/715 ausgearbeitet. 

Artikel 66a (neu) wird in Abschnitt 6 eingefügt.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 66b
Mittelausstattung

(1) Für jedes Haushaltsjahr, das dem 
Kalenderjahr entspricht, wird ein 
Voranschlag aller Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums erstellt und 
in dessen Haushaltsplan ausgewiesen, der 
in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen ist.
(2) Die Einnahmen des EU-Zentrums 
umfassen unbeschadet anderer 
Finanzmittel einen Beitrag der Union aus 
dem Gesamthaushaltsplan der Union.
(3) Das EU-Zentrum kann Mittel der 
Union in Form von 
Übertragungsvereinbarungen oder Ad-
hoc-Finanzhilfen im Einklang mit seiner 
Finanzregelung gemäß Artikel 68 und 
den Bestimmungen der betreffenden 
Instrumente zur Unterstützung der 
Strategien der Union erhalten.
(4) Die Ausgaben des EU-Zentrums 
umfassen die Bezüge des Personals, die 
Verwaltungs- und Infrastrukturausgaben 
und die Betriebskosten, wobei die 
entsprechenden EU-
Haushaltsvorschriften einzuhalten sind.
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(5) Mittelbindungen für Maßnahmen 
in Bezug auf Großprojekte, deren 
Durchführung sich über mehr als ein 
Haushaltsjahr erstreckt, können über 
mehrere Jahre in jährlichen Tranchen 
erfolgen.

Artikel 66b (neu) wird in Abschnitt 6 eingefügt.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel IV – Abschnitt 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aufstellung und Gliederung des 
Haushaltsplans

Finanzbestimmungen

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel IV – Abschnitt 6 – Unterabschnitt 1 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterabschnitt 1 entfällt
Einheitliches 
Programmplanungsdokument

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 67 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jedes Jahr erstellt der 
Exekutivdirektor einen Entwurf des 
Voranschlags der Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums für das 
folgende Haushaltsjahr, einschließlich des 
Stellenplans, und übermittelt ihn dem 
Exekutivausschuss.

(1) Jedes Jahr erstellt der 
Exekutivdirektor einen Entwurf des 
Voranschlags der Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums für das 
folgende Haushaltsjahr, einschließlich des 
Stellenplans, und übermittelt ihn dem 
Verwaltungsrat.
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Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 67 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf der Grundlage dieses Entwurfs 
des Voranschlags nimmt der 
Exekutivausschuss einen vorläufigen 
Entwurf des Voranschlags der Einnahmen 
und Ausgaben des EU-Zentrums für das 
folgende Haushaltsjahr an und übermittelt 
ihn jedes Jahr bis zum 31. Januar der 
Kommission.

(2) Auf der Grundlage dieses Entwurfs 
des Voranschlags nimmt der 
Verwaltungsrat einen vorläufigen Entwurf 
des Voranschlags der Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums für das 
folgende Haushaltsjahr an und übermittelt 
ihn jedes Jahr bis zum 31. Januar der 
Kommission.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 67 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der endgültige Entwurf des 
Voranschlags der Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums, der auch 
einen Entwurf des Stellenplans umfasst, 
wird dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission jedes Jahr bis 
zum 31. März vom Exekutivausschuss 
übermittelt.

(3) Der endgültige Entwurf des 
Voranschlags der Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums, der auch 
einen Entwurf des Stellenplans umfasst, 
wird dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission jedes Jahr bis 
zum 31. März vom Verwaltungsrat 
übermittelt.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 67 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Haushaltsplan des EU-
Zentrums wird vom Exekutivausschuss 
festgestellt. Er wird endgültig, wenn der 
Gesamthaushaltsplan der Union endgültig 
festgestellt ist. Erforderlichenfalls wird er 
entsprechend angepasst.

(8) Der Haushaltsplan des EU-
Zentrums wird vom Verwaltungsrat mit 
einer Zweidrittelmehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder festgestellt. 
Er wird endgültig, wenn der 
Gesamthaushaltsplan der Union endgültig 



AD\1281107DE.docx 33/36 PE740.759v03-00

DE

festgestellt ist. Erforderlichenfalls wird er 
entsprechend angepasst.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Exekutivausschuss erlässt nach 
Konsultation der Kommission die für das 
EU-Zentrum geltende Finanzregelung. 
Diese darf von der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 2019/71552 nur abweichen, wenn 
dies wegen der besonderen Arbeitsweise 
des EU-Zentrums erforderlich ist und die 
Kommission vorher ihre Zustimmung 
erteilt hat.

Der Verwaltungsrat erlässt nach 
Konsultation der Kommission die für das 
EU-Zentrum geltende Finanzregelung. 
Diese darf von der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 2019/71552 nur abweichen, wenn 
dies wegen der besonderen Arbeitsweise 
des EU-Zentrums erforderlich ist und die 
Kommission vorher ihre Zustimmung 
erteilt hat.

__________________ __________________
52 ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1. 52 ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel IV – Abschnitt 6 – Unterabschnitt 2 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterabschnitt 2 entfällt
Darstellung, Ausführung und Kontrolle 
des Haushaltsplans

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 69

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 69 entfällt
Budget

(1) Für jedes Haushaltsjahr, das dem 
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Kalenderjahr entspricht, wird ein 
Voranschlag aller Einnahmen und 
Ausgaben des EU-Zentrums erstellt und 
in dessen Haushaltsplan ausgewiesen, der 
in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen ist.
(2) Die Einnahmen des EU-Zentrums 
umfassen unbeschadet anderer 
Finanzmittel einen Beitrag der Union aus 
dem Gesamthaushaltsplan der Union.
(3) Das EU-Zentrum kann Mittel der 
Union in Form von 
Übertragungsvereinbarungen oder Ad-
hoc-Finanzhilfen im Einklang mit seiner 
Finanzregelung gemäß Artikel 68 und 
den Bestimmungen der betreffenden 
Instrumente zur Unterstützung der 
Strategien der Union erhalten.
(4) Die Ausgaben des EU-Zentrums 
umfassen die Bezüge des Personals, die 
Verwaltungs- und Infrastrukturausgaben 
und die Betriebskosten.
(5) Mittelbindungen für Maßnahmen 
in Bezug auf Großprojekte, deren 
Durchführung sich über mehr als ein 
Haushaltsjahr erstreckt, können über 
mehrere Jahre in jährlichen Tranchen 
erfolgen.
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